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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1949

Norm

TEG §4

Rechtssatz

Die Voraussetzungen der Kriegsverschollenheit sind im § 4 des VerschollenheitsG erschöpfend geregelt.

Verschollenheit im Sinne dieser Gesetzesstelle wird schon durch die nachrichtenlose Abwesenheit begründet; die

Einschränkung des § 1 VerschollenheitsG, das überdies ernstliche Zweifel an dem Fortleben des Vermißten bestehen

müssen, gilt nicht für Kriegsvermißte.
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